
Allgemeine Lieferungs-und Zahlungsbedingungen b)Mangels besonderer Vereinbarung erfolgt die Wahl der Transport- soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen 
mittel und des Transportweges nach unserem Ermessen. anderen Ort als den Erfüllungsort gebracht wurde. 

Nachstehende Bedingungen gelten für jeden Auftrag und alle sich c)Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtfüh- e)Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner 
daraus ergebenden Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kun- rer bzw. eine Woche nach Beginn der Lagerung, spätestens jedoch Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
den. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Be- f) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es steller über, und zwar auch, wenn wir die Anlieferung übernommen Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. haben. oder Fahrlässigkeit von uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehil-
Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge- fen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung ange-
genstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedin- 10. Zahlungsbedingungen lastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
gungen des Bestellers die Lieferung vorbehaltlos ausführen. Unsere a)Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto oder inner- typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt auch, so-
Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne halb von 30 Tagen rein netto ab Rechnungsdatum zu leisten. Ein fern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen.
von § 310 Abs. 1 BGB. Unsere Bedingungen gelten auch für alle künfti- Skontoabzug ist nur bei vollständiger Zahlung zulässig. Rechnungs- g)Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
gen Geschäfte mit dem Besteller. beträge unter Euro 100,-- sind sofort zahlbar rein netto. Hiervon ab- pers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 

weichende Zahlungsvereinbarungen müssen gesondert schriftlich zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
1.Angebot, Auftragserteilung, Angebotsunterlagen festgelegt werden. h)Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die 

a)Unsere Angebote sind freibleibend. b)Der Besteller ist nur dann berechtigt, Zahlungen wegen irgendwel- Haftung ausgeschlossen.
b)Ein Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von uns schriftlich cher Gegenansprüche einschließlich der Gewährleistungsansprü- i) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
bestätigt ist. che aufzurechnen, soweit unbestrittene oder rechtskräftig festge- gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines 
c)Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstige Unterlagen, die stellte Zahlungsansprüche vorliegen. Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB richtet sich nach dem 
in den Besitz des Bestellers gelangen, bleiben unser Eigentum; sie c)Gutschriften über Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs Gesetz.
sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden. Der Besteller ist abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über 
nicht berechtigt, sie ohne Genehmigung Dritten zugänglich zu ma- den Gegenwert verfügen können. 13.Gesamthaftung
chen oder als Grundlage für eigene Konstruktionen zu verwenden. d)Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe der von den a)Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 12 

Banken berechneten Kreditkosten erhoben, mindestens aber Zinsen vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
2.Preisstellung in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB. gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 

a)Unsere Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung und gesetzli- e)Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
cher Mehrwertsteuer. Der Bezug von Skonto bedarf besonderer des Bestellers in Frage stellen, dieser insbesondere einen Scheck schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikti-
schriftlicher Vereinbarung. nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, sind wir berechtigt, die scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. 
b)Wir sind berechtigt, bei Vereinbarungen, die Liefer- oder Lei- gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks ange- b)Die Begrenzung nach a) gilt auch, soweit der Besteller an Stelle 
stungsfristen von mehr als vier Monaten nach Vertragsschluss ent- nommen haben. Zudem sind wir in diesem Fall berechtigt, Voraus- eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz 
halten, Verhandlungen über eine Preisanpassung zu verlangen, zahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. nutzloser Aufwendungen verlangt.
wenn nachstehende Positionen eine Erhöhung erfahren: Preise für Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein c)Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlos-
das insgesamt benötigte Material ab Vertragsabschluss oder Lohn- Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt, so sind wir auch sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
und Lohnnebenkosten durch gesetzliche oder tarifliche Veränderun- berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzu- che Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
gen oder die Mehrwertsteuer. treten. Haben wir zum Zeitpunkt des Rücktritts die bestellten Teile Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

ganz oder teilweise hergestellt, aber noch nicht ausgeliefert, so ist 
3.Lieferzeit der Besteller verpflichtet, uns die dafür gemachten Aufwendungen 14.Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, einzugießende Teile

a)Lieferfristen beginnen mit unserer Auftragsbestätigung, jedoch zu ersetzen. Ferner können wir aufgrund des vereinbarten Eigen- a)Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen wie Modelle, Scha-
nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind und der tumsvorbehaltes die Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelie- blonen, Vorrichtungen und Kontrolllehren, die vom Besteller beige-
Besteller die von ihm zu erfüllenden Verpflichtungen ordnungsge- ferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung stellt werden, sind uns kostenlos zuzusenden. Die Übereinstimmung 
mäß erfüllt hat; entsprechendes gilt für Liefertermine, Lieferungen vor des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des der vom Besteller beigestellten Fertigungseinrichtungen mit den 
Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig. Als Liefertag Bestellers verlangen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer vertraglichen Spezifikationen oder uns übergebenen Zeichnungen 
gilt der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, andernfalls der Tag 11 f) widerrufen. und Mustern wird von uns nur aufgrund ausdrücklicher Vereinba-
der Absendung aus dem Werk. Der Besteller ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen rung überprüft. Vom Besteller beigestellte Fertigungseinrichtungen 
Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware abzuholen. In der dürfen wir ändern, soweit uns dies aus technischen Gründen erfor-
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen Rücknahme der Ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, derlich erscheint und das Werkstück hierdurch nicht verändert wird.
teilt der Lieferant sobald als möglich mit. wenn wir dies ausdrücklich erklären. b)Die Kosten für die Änderung, Instandhaltung und den Ersatz seiner 
b)Vereinbarte Lieferfristen und -termine verlängern bzw. verschieben Fertigungseinrichtungen trägt der Besteller.
sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestellers um den 11.Eigentumsvorbehalt c)Die Fertigungseinrichtungen werden von uns mit der Sorgfalt 
Zeitraum, um den der Besteller mit seinen Verpflichtungen im a)Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) behandelt und verwahrt, welche wir in eigenen Angelegenheiten 
Rückstand ist. bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der anzuwenden pflegen. Zum Abschluss einer Versicherung sind wir 
Geraten wir in Verzug, kann der Besteller eine angemessene Nach- jeweiligen Saldoforderungen, die uns, gleich aus welchem Rechts- nicht verpflichtet. Von uns nicht mehr benötigte Fertigungseinrich-
frist setzen und nach deren Ablauf insoweit vom Vertrag zurücktre- grund, zustehen. Dies gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders tungen des Bestellers können wir auf seine Kosten und Gefahr zu-
ten, als eine Erfüllung für ihn kein Interesse hat. bezeichnete Forderungen geleistet werden. rücksenden.
c)Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lie- b)Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als d)Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, die von uns im Auf-
ferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob Hersteller im Sinn von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. trag des Bestellers angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Buchsta- bei Berechnung anteiliger Kosten unser Eigentum. Wenn der Bestel-
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der be a.). ler Fertigungseinrichtungen vereinbarungsgemäß voll bezahlt hat, 
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware sind wir auf dessen Verlangen verpflichtet, ihm binnen 2 Jahren Ei-
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf mit anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an gentum an diesen Fertigungseinrichtungen zu verschaffen.
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be- der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbe- e)Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichem Rechtsschutz 
grenzt. Dies gilt auch, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug haltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. kann der Besteller nur insoweit geltend machen, als er uns auf das 
auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbe-
beruht. überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigen- hält.

tumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des f) Von uns zu verarbeitende Beistellteile müssen maßhaltig und in 
4.Lieferverträge auf Abruf Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgelt- einwandfreiem Zustand vom Besteller angeliefert werden.

Wird bei Lieferverträgen auf Abruf nicht rechtzeitig abgerufen oder lich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten g)Der Besteller trägt insbesondere im Hinblick auf den vorgesehe-
eingeteilt, so sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, als Vorbehaltsware im Sinne von Buchst. a). nen Verwendungszweck die Verantwortung für sachgemäße Kon-
selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder die sonstigen gesetz- c)Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im ordentlichen Ge- struktion unter Beachtung etwaiger Sicherheitsvorschriften, Auswahl 
lich für diesen Fall vorgesehenen Rechte geltend zu machen. schäftsgang zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und, so- des Werkstoffes und der erforderlichen Prüfverfahren, Richtigkeit 

lange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die For- und Vollständigkeit der technischen Liefervorschriften und der uns 
5.Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen derungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Buchstaben d) übergebenen technischen Unterlagen und Zeichnungen sowie für 

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die und e) auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbe- die Ausführung der beigestellten Fertigungseinrichtungen, und zwar 
Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinaus- haltsware ist er nicht berechtigt. auch soweit Änderungen von uns vorgeschlagen werden, die seine 
zuschieben. d)Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Billigung finden. Angaben über Eigenschaften durch uns sind nach 
Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder unvorhergese- Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in bestem Wissen gemacht, aber nicht als Zusicherung von Produktei-
hene Umstände, z.B. Betriebsstörungen, Ausschluss und Nachbe- demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. genschaften zu verstehen. Ferner steht der Besteller dafür ein, dass 
handlung gleich, die uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer e)Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen aufgrund seiner Angaben Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter 
Anstrengungen unmöglich machen. Den Nachweis dafür haben wir nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der nicht verletzt werden. Falls wir von einem Dritten auf Ersatz von Schä-
zu führen. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten Behinderungen Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rech- den in Anspruch genommen werden, deren Ursache im Verantwor-
während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten. nungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräu- tungsbereich des Bestellers liegt, hat uns der Besteller von diesen 
Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Um- ßerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Buch- Ansprüchen freizustellen.
stände baldmöglichst mitteilen. stabe b) haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser 

Miteigentumsanteile. 15.Urheberschutz des Lieferanten
6.Prüfverfahren, Abnahme f) Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung Dem Besteller überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie von 

Wünscht der Besteller, dass notwendige Prüfungen von uns durch- gemäß Buchstabe c) und d) bis zu unserem Widerruf einzuziehen. uns erbrachte konstruktive Leistungen und Vorschläge für die Ge-
geführt werden, so hat er uns das mitzuteilen. Art und Umfang der Das Recht zum Widerruf haben wir nur in den in Ziffer 10 Buchstabe staltung und Herstellung der Teile darf der Besteller nur für den vor-
Prüfungen sind bis zum Vertragsabschluß zu vereinbaren. e) genannten Fällen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Besteller gesehenen Zweck verwenden und sie ohne unsere Zustimmung 
Wird Abnahme gewünscht, sind Umfang und Bedingungen bis zum in keinem Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine weder Dritten zugänglich noch zum Gegenstand von Veröffentli-
Vertragsabschluß festzulegen. Die Abnahme hat auf Kosten des Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns chungen machen.
Bestellers unverzüglich nach gemeldeter Abnahmebereitschaft im die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu ge-
Lieferwerk zu erfolgen. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig ben. 16.Gerichtsstand
oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden g)Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten a)Gerichtsstand ist das für unseren Sitz zuständige Gericht. Wir sind 
oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern; damit gilt die Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir insoweit zur jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.
Ware als abgenommen. Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer b)Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
Der Besteller kann die Abnahme bei Vorliegen eines unerheblichen Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
Mangels nicht verweigern. der Besteller unverzüglich benachrichtigten.

17.Schriftform, Teilunwirksamkeit
7.Maße, Gewichte, Stückzahlen 12.Mängelhaftung a)Dieser Vertrag ersetzt alle bisher getroffenen schriftlichen und 

a)Maß-, Gewichts- und Stückzahlabweichungen im Rahmen han- a)Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser sei- mündlichen Absprachen zwischen den Vertragsparteien bezüglich 
delsüblicher Toleranzen, einschlägiger DIN-Vorschriften und nen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie- des Vertragszweckes.
schweißtechnischer Erfordernisse sind zulässig. genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. b)Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
b)Für die Berechnung sind die von uns festgestellten Liefergewichte b)Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzu- Schriftform. Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine 
und Stückzahlen maßgebend. bessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich in Folge eines vor dem schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien wirksam aufgehoben 

Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstel- werden.
8.Verpackung und Lademittel len. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich zu melden. c)Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 

Soweit nach billigem Ermessen erforderlich, verpacken wir die Ware Ersetzte Teile werden unser Eigentum. nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 
auf Kosten des Bestellers in handelsüblicher Weise. Auf unser Ver- c)Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserun- Bestimmungen nicht.
langen  sind Verpackungsmaterial und Lademittel unverzüglich gen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit d)Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestim-
frachtfrei zurückzusenden. Gutschrift erfolgt nach Maßgabe des uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls mungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den 
Wiederverwendungswertes. sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaft-

Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit lichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise möglichst nahe 
9.Versand und Gefahrübergang bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir kommen. Die Parteien verpflichten sich, bei einer Lücke an der Ver-

a)Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich zu übernehmen, sofort zu verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel einbarung angemessener Regelungen in diesem Vertrag mitzuwir-
andernfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der ken, die dem am nächsten kommen, was die Vertragsschließenden 
oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern; zu letzterem erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der 
sind wir auch berechtigt, wenn der von uns übernommene Versand d)Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Punkt von ihnen bedacht worden wäre.
ohne unser Verschulden nicht durchgeführt werden kann. Eine Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
Woche nach Beginn der Lagerung gilt die Ware als geliefert. sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, Dezember 2009


